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§ 94 GmbHG
 GmbHG - GmbH-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Die Bestimmungen über die Liquidation gelangen auch dann zur Anwendung, wenn die Auflösung durch

Verfügung der Verwaltungsbehörde oder Beschluß des Handelsgerichtes erfolgt.

2. (2)Wurde jedoch in der Verfügung der Verwaltungsbehörde angeordnet, daß die Gesellschaftsorgane sofort ihre

Tätigkeit einzustellen haben, so sind die Liquidatoren ausschließlich von dem Handelsgerichte zu ernennen.

Zugleich hat das Gericht, und zwar selbst dann, wenn die Bestellung eines Aufsichtsrates im Gesellschaftsvertrage

nicht vorgesehen ist, einen Aufsichtsrat zu ernennen, dem die durch das Gesetz dem Aufsichtsrate und der

Beschlußfassung der Gesellschafter zugewiesenen Aufgaben zufallen.

3. (3)Die Einstellung der Tätigkeit der gesellschaftlichen Organe mit der im zweiten Absatze bezeichneten Wirkung

kann von der zur Auflösung zuständigen Verwaltungsbehörde auch gegenüber einer aus anderen Gründen

aufgelösten Gesellschaft verfügt werden, wenn einer der in § 86 angeführten Fälle eintritt.
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